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494.  Festlegung der allgemeinen Zulassungsfrist gemäß § 61 Universitätsgesetz 2002 
Studienjahr 2021/2022 

495.  Bestellung von Dekaninnen oder Dekanen, Studiendekaninnen oder Studiendekanen, 
Institutsleiterinnen oder Institutsleitern sowie Leiterinnen oder Leitern interfakultärer 
Organisationseinheiten – Nachtrag 

496.  Kundmachung des Wahlergebnisses zur Wahl der Vertreterinnen und Vertreter der 
Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren des Fakultätsrats der Fakultät 
für Chemie und Pharmazie. 

497.  Kundmachung des Wahlergebnisses zur Wahl der Vertreterinnen und Vertreter der 
Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren als Mitglied des Fakultätsrats 
der Fakultät für LehrerInnenbildung 

498.  Kundmachung des Wahlergebnisses zur Wahl der Vertreterinnen und Vertreter der 
Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren als Mitglieder und Ersatzmitglieder 
des Fakultätsrats der Fakultät für Technische Wissenschaften 

499.  Kundmachung des Wahlergebnisses zur Wahl der Vertreterin oder des Vertreters des 
allgemeinen Universitätspersonals als Mitglied und als Ersatzmitglied des Fakultätsrats 
der Fakultät für Technische Wissenschaften 

500.  Kundmachung des Wahlergebnisses zur Wahl der Vertreterinnen und Vertreter des 
allgemeinen Universitätspersonals als Mitglied und Ersatzmitglied des Beirats des 
Instituts für Germanistik. 

501.  Clemens-August-Andreae-Preis 2021 

502.  Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im 
Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 
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503.  Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im 
Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

504.  Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im 
Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

505.  Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im 
Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

506.  Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im 
Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

507.  Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im 
Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

508.  Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im 
Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

509.  Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im 
Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

510.  Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im 
Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

511.  Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im 
Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

512.  Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im 
Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

513.  Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im 
Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

514.  Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im 
Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

515.  Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im 
Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

516.  Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im 
Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

517.  Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im 
Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 
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518.  Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im 
Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

519.  Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im 
Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

520.  Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im 
Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

521.  Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im 
Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

522.  Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im 
Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

523.  Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im 
Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

524.  Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im 
Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

525.  Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im 
Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

526.  Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im 
Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

527.  Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im 
Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

528.  Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im 
Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

529.  Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im 
Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

530.  Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im 
Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

531.  Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im 
Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

532.  Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im 
Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 
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533.  Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im 
Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

534.  Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im 
Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

535.  Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im 
Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

536.  Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im 
Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

537.  Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im 
Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

538.  Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im 
Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

539.  Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im 
Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

540.  Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im 
Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

541.  Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im 
Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

542.  Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im 
Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

543.  Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im 
Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

544.  Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im 
Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

545.  Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im 
Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

546.  Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im 
Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

547.  Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im 
Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 
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548.  Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im 
Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

549.  Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im 
Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

550.  Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im 
Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

551.  Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im 
Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

552.  Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im 
Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

553.  Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im 
Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

554.  Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im 
Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

555.  Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im 
Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

556.  Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im 
Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

557.  Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im 
Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

558.  Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im 
Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

559.  Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im 
Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

560.  Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im 
Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

561.  Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im 
Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

562.  Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im 
Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 
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563.  Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im 
Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

564.  Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im 
Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

565.  Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im 
Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

566.  Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im 
Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

567.  Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im 
Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

568.  Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im 
Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

569.  Ausschreibung der Stelle einer/eines Universitätsprofessorin/Universitätsprofessors für 
Privates Recht der Wirtschaft 

570.  Ausschreibung der Stelle einer/eines Universitätsprofessorin/ Universitätsprofessors für 
ERZIEHUNGSWISSENSCHAFT MIT DEM SCHWERPUNKT POSTMIGRANTISCHE 
STUDIEN 

571.  Hinweis zur Ausschreibung von Stellen des wissenschaftlichen und künstlerischen 
Universitätspersonals sowie von Stellen des allgemeinen Universitätspersonals 
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494. Festlegung der allgemeinen Zulassungsfrist gemäß § 61 Universitätsgesetz 
2002 Studienjahr 2021/2022 

 
Das Rektorat hat gemäß § 61 Abs. 1 des Universitätsgesetzes 2002, BGBl. Nr. 120/2002, nach 
Anhörung des Senats die allgemeine Zulassungsfrist für das Wintersemester 2021/2022 vom 12. 
Juli bis zum 5. September 2021, anschließend die Nachfrist bis zum 30. November 2021 und für das 
Sommersemester 2022 vom 7. Jänner bis zum 5. Februar 2022, anschließend die Nachfrist bis zum 
30. April 2022 festgelegt.  
 

Für das Rektorat 

Univ.-Prof. Dr. Bernhard Fügenschuh 

Vizerektor für Lehre und Studierende

495. Bestellung von Dekaninnen oder Dekanen, Studiendekaninnen oder 
Studiendekanen, Institutsleiterinnen oder Institutsleitern sowie 
Leiterinnen oder Leitern interfakultärer Organisationseinheiten – 
Nachtrag  

 
Das Rektorat hat gemäß § 20 Abs. 5 des Universitätsgesetzes 2002 in Verbindung mit § 8 
Abs. 2 des Organisationsplans die nachstehenden Institutsleiterinnen oder Institutsleiter 
bestellt. Die Bestellungen gelten für die Dauer der Funktionsperiode vom 1. März 2021 bis 
28. Februar 2025. 

 
Institut für Städtebau und Raumplanung 

 
Leiterin: Univ.-Prof. Dr. Claudia Pasquero 

 
 

Institut für LehrerInnenbildung und Schulforschung 
 

Leiter: assoz. Prof. Dr. Markus Ammann 
Stv. Leiter: Univ.-Prof. Dr. Thomas Dirk Hoffmann 
 
 

Für das Rektorat: 

Univ.-Prof. i. R. Dr. Dr. h. c. mult. Tilmann Märk
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496. Kundmachung des Wahlergebnisses zur Wahl der Vertreterinnen und 
Vertreter der Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren des 
Fakultätsrats der Fakultät für Chemie und Pharmazie.  

 
Die am 24. Februar 2021 durchgeführte Wahl hat folgendes Ergebnis gebracht:  
 
Zahl der abgegebenen Stimmen: 13 
Zahl der gültigen Stimmen: 13 
Zahl der ungültigen Stimmen: 0 
 
Als Mitglieder in den Fakultätsrat wurden gewählt:  
Univ.-Prof. Dr. Andreas Bernkop-Schnürch: 12 Stimmen  
Univ.-Prof. Dr. Christian Huck: 12 Stimmen 
Univ.-Prof. Dr. Andreas Koeberle: 12 Stimmen 
Univ.-Prof. Dr. Julia Kunze-Liebhäuser: 12 Stimmen 
Univ.-Prof. Dr. Thomas Magauer: 12 Stimmen 
Univ.-Prof. Dr. Jörg Striessnig: 12 Stimmen 
Univ.-Prof. Dr. Hermann Stuppner: 12 Stimmen 
Univ.-Prof. Dr. Kathrin Thedieck: 12 Stimmen 
 

     Univ.-Prof. Dr. Christian Huck                                    Univ. Prof. Dr. Andreas Koeberle 

     Wahlleiterin      Wahlleiter

497. Kundmachung des Wahlergebnisses zur Wahl der Vertreterinnen und 
Vertreter der Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren als 
Mitglied des Fakultätsrats der Fakultät für LehrerInnenbildung  

 
Die am 01.03.2021 durchgeführte Wahl hat folgendes Ergebnis gebracht:  
 
Zahl der abgegebenen Stimmen: 9  
Zahl der gültigen Stimmen: 9  
Zahl der ungültigen Stimmen: 0  
 
Als Mitglieder in den Fakultätsrat wurden mit 6 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme und 2 Enthaltungen 
gewählt: 
 
Thomas Hoffmann, Christian Kraler, Johannes Odendahl, Abdullah Takim  
 
 

Thomas Hoffmann 

Wahlleiter
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498. Kundmachung des Wahlergebnisses zur Wahl der Vertreterinnen und 
Vertreter der Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren als 
Mitglieder und Ersatzmitglieder des Fakultätsrats der Fakultät für 
Technische Wissenschaften 

 
Die am 01.03.2021 durchgeführte Wahl hat folgendes Ergebnis gebracht: 
 
Zahl der abgegebenen Stimmen: 16 
Zahl der gültigen Stimmen: 16 
Zahl der ungültigen Stimmen: 0 
 
Als Mitglieder und Ersatzmitglieder in den Fakultätsrat wurden gewählt: 
 
Mitglieder 
Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Christoph Adam 
Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Wolfgang Rauch 
Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Roman Lackner 
Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Clemens Zierhofer 
 
Ersatzmitglieder (ad personam) 
Univ.-Prof. Mag. Dr. Hans-Peter Schröcker 
Univ.-Prof. Dr.-Ing. Markus Aufleger 
Univ.-Prof. Dr.-Ing. Philipp Dietsch 
Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Gerhard Leichtfried 
 
 
 

Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Wolfgang Rauch 

Wahlleiter

499. Kundmachung des Wahlergebnisses zur Wahl der Vertreterin oder des 
Vertreters des allgemeinen Universitätspersonals als Mitglied und als 
Ersatzmitglied des Fakultätsrats der Fakultät für Technische 
Wissenschaften 

 
Die am 01.03.2021 durchgeführte Wahl hat folgendes Ergebnis gebracht: 
 
Zahl der abgegebenen Stimmen: 24 
Zahl der gültigen Stimmen: 24 
Zahl der ungültigen Stimmen: 0 
 
Als Mitglied und Ersatzmitglied in den Fakultätsrat wurden gewählt: 
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Mitglied: Dipl.-Ing. Florian Schölderle 
Ersatzmitglied: AR Monika Kainz 
 
 
 

Mag. Eva Maria Schmitzberger 

Wahlleiterin

500. Kundmachung des Wahlergebnisses zur Wahl der Vertreterinnen und 
Vertreter des allgemeinen Universitätspersonals als Mitglied und 
Ersatzmitglied des Beirats des Instituts für Germanistik. 

 
Die am 01. März 2021, zwischen 12:00 Uhr und 14:00 Uhr, durchgeführte Wahl hat 
folgendes Ergebnis gebracht: 
 
Wahlberechtigte - 7 Personen: 
Brigitte Daxer 
Felix Dietrich  
Carina Feneberg 
Isabella Gartner  
Edith Gatt 
Günter Mühlberger 
Astrid Obernosterer 
 
Zahl der abgegebenen Stimmen: 5 
Zahl der gültigen Stimmen: 5 
Zahl der ungültigen Stimmen: 0 
 
Als Mitglied in den Beirat wurde gewählt: 
Astrid Obernosterer: 4 Stimmen 
 
Als Ersatzmitglied in den Beirat wurde gewählt: 
Brigitte Daxer: 1 Stimmen 
 
 

Isabella Gartner 

Wahlleiterin

501. Clemens-August-Andreae-Preis 2021 

 
Mit dem Clemens-August-Andreae-Preis 2021 wird  

a) die beste wirtschaftswissenschaftliche Dissertation (bevorzugt mit Schwerpunkt 
Volkswirtschaft/Economics) ausgezeichnet, die an der Universität Innsbruck seit 2019 
approbiert wurde. Ausgezeichnet werden können auch Dissertationen im genannten Bereich, 
die in einem Doktoratsstudium/PhD-Studium im In- oder Ausland seit 2019 approbiert 
worden sind, sofern sie von Absolventinnen/Absolventen eines wirtschaftswissenschaftlichen 
Studiums einer Tiroler Hochschule erarbeitet wurden.  
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b) die beste wirtschaftswissenschaftliche Diplom- oder Masterarbeit (bevorzugt mit 
Schwerpunkt Volkswirtschaft/Economics) ausgezeichnet, die an einer Innsbrucker 
Hochschule seit 2019 approbiert wurde.  

 
Die Preise in Höhe von EUR 5.000,- (in Worten: fünftausend Euro) für die beste Dissertation und 
EUR 2.500,- (in Worten: zweitausendfünfhundert Euro) für die beste Diplom-/Masterarbeit werden 
vom Institut für Finanzwissenschaft der Universität Innsbruck in Erinnerung an seinen Gründer 
ausgeschrieben. Diese Preise wurden anlässlich des 50-Jahr-Jubiläums des Instituts vom 
Deutschen Freundeskreis der Universitäten in Innsbruck e.V. gestiftet und werden alle zwei Jahre 
vergeben.  
 
Neben einer Beurteilung mit „Sehr gut“ müssen die ausgezeichneten Arbeiten eine Frage unter-
suchen, die eine hohe wirtschafts- bzw. gesellschaftspolitische Relevanz aufweist. Damit soll an 
Clemens-August Andreae erinnert werden, für den die Umsetzung wissenschaftlicher Erkenntnisse 
in der konkreten Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik von großer Bedeutung war.  
Eingereicht werden können Arbeiten, die seit 01.01.2019 mit „Sehr gut“ oder einer äquivalenten 
Bewertung beurteilt worden sind.  
 
Einreichungen für den Clemens-August-Andreae-Preis 2021 müssen bis spätestens 30. April 2021 
in digitaler Form an folgende E-Mail-Adresse gesendet werden: karin.jarz@uibk.ac.at  
 
Die Einreichung muss aus folgenden Unterlagen (in einer gemeinsamen PDF-Datei) bestehen:  
� Dissertation bzw. Diplom-/Masterarbeit 

� Zeugnis über die Beurteilung der Arbeit mit „Sehr gut“ oder einer äquivalenten Bewertung  

� Gutachten im Rahmen des Dissertationsverfahrens bzw. Diplomarbeits-/Masterarbeitsverfahrens  

� Begleitschreiben (1 Seite), in dem die wirtschafts- bzw. gesellschaftspolitische Relevanz der 
Arbeit begründet wird.  

� Nachweis über ein wirtschaftswissenschaftliches Studium an einer Tiroler Hochschule  

� Tabellarischer Lebenslauf  
 
Die Auswahl der besten Arbeiten erfolgt durch eine Jury, die sich aus je einer Vertreterin / einem 
Vertreter von Rektorat und Deutschem Freundeskreis der Universitäten in Innsbruck e.V. sowie drei 
Vertretern der Fakultät für Volkswirtschaft und Statistik der Universität Innsbruck zusammensetzt.  
 
Der Clemens-August-Andreae-Preis 2021 wird anlässlich des Jahrestreffens des Deutschen 
Freundeskreises der Universitäten in Innsbruck e.V. feierlich an den/die Preisträger-/innen 
überreicht. 
 

Univ.-Prof. Dr. Loukas Balafoutas 

Leiter des Instituts für Finanzwissenschaft

502. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften 
im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

        
Die Leiterin der Organisationseinheit Institut für Psychosoziale Intervention und 
Kommunikationsforschung hat Univ.-Prof. Dr. Wilfried Klaas Smidt bis auf Widerruf zum Abschluss 
von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm verantwortlich übertragenen 
Projektes "Auswirkungen der COVID-19 Pandemie auf elterliche Entscheidungsprozesse zur  
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Förderung ihrer Kinder bei dem Erwerb von Kompetenzen im Bereich Early Literacy" notwendig 
sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 
        

assoz. Prof. Dr. Maria-Pia Andreatta 

Leiterin der Organisationseinheit Institut für Psychosoziale Intervention und 
Kommunikationsforschung  

      
      
      

503. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften 
im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

        
Die Leiterin der Organisationseinheit Fakultäten Servicestelle hat ADir.  Peter Holzknecht bis auf 
Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm 
verantwortlich übertragenen Projektes "Master Studium of Public Health" notwendig sind. Für eine 
Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 
        

Mag. Daniela Kundmann-Kolm 

Leiterin der Organisationseinheit Fakultäten Servicestelle  

      
      
      

504. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften 
im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

        
Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Zivilrecht hat Univ.-Prof. Dr. Andreas Vonkilch bis auf 
Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm 
verantwortlich übertragenen Projektes "Personalunterstützung wohnrechtliche Forschung" 
notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 
        

Univ.-Prof. Dr. Andreas Schwartze 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Zivilrecht  

      
      
      

505. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften 
im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

        
Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Unternehmens- und Steuerrecht hat Univ.-Prof. Dr. 
Susanne Augenhofer bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die 
zur Erfüllung der ihr verantwortlich übertragenen Projekte "Aktuelle Probleme des  
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Wirtschaftsprivatrechts WS 20/21 Augenhofer, Warenkauf-RL und Digital Good Richtlinie " 
notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet die Bevollmächtigte persönlich. 
        

Univ.-Prof. Mag. Dr. Alexander Schopper 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Unternehmens- und Steuerrecht  

      
      
      

506. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften 
im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

        
Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Öffentliches Recht, Staats- und Verwaltungslehre 
hat Univ.-Prof. Dr. Peter Bußjäger bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften 
bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm verantwortlich übertragenen Projektes "Rechtsgutachten 
Gemeindeordnung 2001" notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der 
Bevollmächtigte persönlich. 
        

Univ.-Prof. Mag. Dr. Arno Kahl 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Öffentliches Recht, Staats- und Verwaltungslehre  

      
      
      

507. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften 
im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

        
Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Italienisches Recht hat assoz. Prof. Mag. Dr. Gregor 
Christandl bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung 
des ihm verantwortlich übertragenen Projektes "Identities on the move - Documents cross borders" 
notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 
        

Univ.-Prof. Dr. Francesco Schurr 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Italienisches Recht  

      
      
      

508. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften 
im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

        
Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Politikwissenschaft hat Univ.-Prof. Mag. Dr. Marcelo 
Jenny bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des  
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ihm verantwortlich übertragenen Projektes "Gutachten Marcelo Jenny" notwendig sind. Für eine 
Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 
        

assoz. Prof. Mag. Dr. Martin Senn 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Politikwissenschaft  

      
      
      

509. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften 
im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

        
Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Finanzwissenschaft hat Dr. Elisabeth Gsottbauer bis 
auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihr 
verantwortlich übertragenen Projektes "Social preferences and conservation incentives" notwendig 
sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet die Bevollmächtigte persönlich. 
        

ao. Univ.-Prof. Mag. Dr. Rupert Sendlhofer 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Finanzwissenschaft  

      
      
      

510. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften 
im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

        
Die Leiterin der Organisationseinheit Institut für Soziologie hat Univ.-Prof. Mag. Dr. Helmut 
Staubmann bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur 
Erfüllung des ihm verantwortlich übertragenen Projektes "Sociology in a New Key - Essays in 
Social Theory and Aesthetics" notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der 
Bevollmächtigte persönlich. 
        

Univ.-Prof. Mag. Dr. Kristina Stoeckl 

Leiterin der Organisationseinheit Institut für Soziologie  

      
      
      

511. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften 
im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

        
Die Leiterin der Organisationseinheit Institut für Organisation und Lernen hat Ass.-Prof. Mag. Dr. 
Heike Welte bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur  
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Erfüllung des ihr verantwortlich übertragenen Projektes "E-Commerce Professionals " notwendig 
sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet die Bevollmächtigte persönlich. 
        

Univ.-Prof. Dr. Annette Ostendorf 

Leiterin der Organisationseinheit Institut für Organisation und Lernen  

      
      
      

512. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften 
im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

        
Die Leiterin der Organisationseinheit Institut für Strategisches Management, Marketing und 
Tourismus hat Univ.-Prof. Mag. Dr. Mike Peters bis auf Widerruf zum Abschluss von 
Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung der ihm verantwortlich übertragenen Projekte 
"Digital Innovation Hub West, NOLIMITStirol" notwendig sind. Für eine Überschreitung der 
Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 
        

Univ.-Prof. Mag. Dr. Andrea Hemetsberger 

Leiterin der Organisationseinheit Institut für Strategisches Management, Marketing und Tourismus  

      
      
      

513. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften 
im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

        
Die Leiterin der Organisationseinheit Institut für Strategisches Management, Marketing und 
Tourismus hat Univ.-Prof. Dipl.-Kffr. Dr. Nicola Stokburger-Sauer bis auf Widerruf zum Abschluss 
von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihr verantwortlich übertragenen 
Projektes "Analyse der Kommunikationsaktivitäten und Erarbeitung eines Marketingkonzepts für 
die SCOTT Sports AG" notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet die 
Bevollmächtigte persönlich. 
        

Univ.-Prof. Mag. Dr. Andrea Hemetsberger 

Leiterin der Organisationseinheit Institut für Strategisches Management, Marketing und Tourismus  

      
      
      

514. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften 
im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

        
Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Wirtschaftsinformatik, Produktionswirtschaft und 
Logistik hat Univ.-Prof. Dr. Andreas Eckhardt bis auf Widerruf zum Abschluss von 
Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm verantwortlich übertragenen Projektes 
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"E-Commerce Professionals " notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der 
Bevollmächtigte persönlich. 
        

Univ.-Prof. Dr. Ulrich Remus 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Wirtschaftsinformatik, Produktionswirtschaft und Logistik  

      
      
      

515. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften 
im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

        
Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Sprachwissenschaft hat Mag. Dr. Gerhard Rampl bis 
auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm 
verantwortlich übertragenen Projektes "GRenzüberschreitendes Alpenvereins-Textarchiv" 
notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 
        

Univ.-Prof. Dr. Ivo Hajnal 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Sprachwissenschaft  

      
      
      

516. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften 
im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

        
Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Sprachwissenschaft hat Mag. Dr. Claudia Posch bis 
auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihr 
verantwortlich übertragenen Projektes "Retrospective Intersectional Corpuslinguistic Analysis of 
Radiology Reports of Innsbruck Medical University" notwendig sind. Für eine Überschreitung der 
Vollmacht haftet die Bevollmächtigte persönlich. 
        

Univ.-Prof. Dr. Ivo Hajnal 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Sprachwissenschaft  

      
      
      

517. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften 
im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

        
Die Leiterin der Organisationseinheit Institut für Klassische Philologie und Neulateinische Studien 
hat Mag. Dr. Martin Michael Bauer bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften 
bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm verantwortlich übertragenen Projektes "Implizit-
prozedurales Sprachkönnen im vierjährigen und sechsjährigen Latein: ein Vergleich der  
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Performanzen" notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte 
persönlich. 
        

ao. Univ.-Prof. Mag. Dr. Gabriela Kompatscher-Gufler 

Leiterin der Organisationseinheit Institut für Klassische Philologie und Neulateinische Studien  

      
      
      

518. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften 
im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

        
Die Leiterin der Organisationseinheit Institut für Amerikastudien hat Univ.-Prof. Mag. Dr. Mario 
Klarer bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des 
ihm verantwortlich übertragenen Projektes "Medieval Explorations in Neuro-Science (1050-1450). 
Ontology-Based Keyword Spotting in Manuscript Scans" notwendig sind. Für eine Überschreitung 
der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 
        

Univ.-Prof. Mag. Dr. Gudrun Grabher 

Leiterin der Organisationseinheit Institut für Amerikastudien  

      
      
      

519. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften 
im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

        
Die Leiterin der Organisationseinheit Institut für Amerikastudien hat Univ.-Prof. Mag. Dr. Christian 
Quendler bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung 
des ihm verantwortlich übertragenen Projektes "Mountains & Cinema" notwendig sind. Für eine 
Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 
        

Univ.-Prof. Mag. Dr. Gudrun Grabher 

Leiterin der Organisationseinheit Institut für Amerikastudien  

      
      
      

520. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften 
im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

        
Die Leiterin der Organisationseinheit Institut für Slawistik hat Mag. Dr. Eva Binder bis auf Widerruf 
zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihr verantwortlich 
übertragenen Projektes "Vom Baltikum bis Usbekistan: Gegenwartsliteraturen 30 Jahre nach dem  
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Ende der Sowjetunion" notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet die 
Bevollmächtigte persönlich. 
        

Univ.-Prof. Dr. Andrea Zink 

Leiterin der Organisationseinheit Institut für Slawistik  

      
      
      

521. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften 
im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

        
Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Sportwissenschaft hat assoz. Prof. Mag. Dr. Kurt 
Schindelwig bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur 
Erfüllung des ihm verantwortlich übertragenen Projektes "Qualifizierungsnetz Schnee" notwendig 
sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 
        

Univ.-Prof. Dr. Peter Andreas Federolf 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Sportwissenschaft  

      
      
      

522. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften 
im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

        
Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Sportwissenschaft hat Univ.-Prof. Mag. Martin 
Schnitzer bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung 
des ihm verantwortlich übertragenen Projektes "Sports Research Lab Tirol" notwendig sind. Für 
eine Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 
        

Univ.-Prof. Dr. Peter Andreas Federolf 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Sportwissenschaft  

      
      
      

523. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften 
im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

        
Die Leiterin der Organisationseinheit Institut für Zeitgeschichte hat Mag. Dr. Peter Pirker bis auf 
Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm 
verantwortlich übertragenen Projektes "Internationale Tagung "Wehrmachtsdeserteure. Neue  
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Forschungen zu Entziehungsformen, Solidarität, Verfolgung und Gedächtnisbildung"" notwendig 
sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 
        

Mag. Dr. Ingrid Böhler 

Leiterin der Organisationseinheit Institut für Zeitgeschichte  

      
      
      

524. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften 
im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

        
Der Leiter der Organisationseinheit Institut für LehrerInnenbildung und Schulforschung hat Mag. 
Julia Anna Livia Jesacher-Rößler bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften 
bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihr verantwortlich übertragenen Projektes 
"Begleitprozessevaluation des Schulentwicklungsprojekts "Grundkompetenzen absichern"" 
notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet die Bevollmächtigte persönlich. 
        

assoz. Prof. Dr. Markus Ammann 

Leiter der Organisationseinheit Institut für LehrerInnenbildung und Schulforschung  

      
      
      

525. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften 
im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

        
Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Archäologien hat Dr. Joachim Pechtl bis auf 
Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm 
verantwortlich übertragenen Projektes "Letzte Jäger, ersten Hirten und Bauern - die 
vorgeschichtlichen Wurzeln der Grünlandwirtschaft in der Region Zugspitze - Wetterstein - 
Karwendel - Außerfern" notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der 
Bevollmächtigte persönlich. 
        

Univ.-Prof. Dr. Erich Kistler 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Archäologien  

      
      
      

526. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften 
im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

        
Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Mathematik hat Univ.-Prof. Dr. Markus Haltmeier bis 
auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm 
verantwortlich übertragenen Projektes "LEC EvoLET DT04 - Big Data Analysis on Advanced 
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Statistics and Machine Learning" notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der 
Bevollmächtigte persönlich. 
        

Univ.-Prof. Mag. Dr. Alexander Ostermann 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Mathematik  

      
      
      

527. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften 
im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

        
Die Leiterin der Organisationseinheit Institut für Informatik hat Elias Kärle bis auf Widerruf zum 
Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm verantwortlich 
übertragenen Projektes "E-Commerce Professionals " notwendig sind. Für eine Überschreitung der 
Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 
        

Univ.-Prof. Dr. Ruth Breu 

Leiterin der Organisationseinheit Institut für Informatik  

      
      
      

528. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften 
im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

        
Die Leiterin der Organisationseinheit Institut für Informatik hat Patrik Keller bis auf Widerruf zum 
Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm verantwortlich 
übertragenen Projektes "AWASC WebAssembly Smart Contracts" notwendig sind. Für eine 
Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 
        

Univ.-Prof. Dr. Ruth Breu 

Leiterin der Organisationseinheit Institut für Informatik  

      
      
      

529. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften 
im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

        
Die Leiterin der Organisationseinheit Institut für Informatik hat Univ.-Prof.  Adam Jatowt bis auf 
Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm  
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verantwortlich übertragenen Projektes "Stiftungsprofessur für Data Science" notwendig sind. Für 
eine Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 
        

Univ.-Prof. Dr. Ruth Breu 

Leiterin der Organisationseinheit Institut für Informatik  

      
      
      

530. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften 
im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

        
Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Experimentalphysik hat Dr. Benjamin Peter Lanyon 
bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm 
verantwortlich übertragenen Projektes "Quantum Internet Alliance" notwendig sind. Für eine 
Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 
        

Univ.-Prof. Dr. Rudolf Grimm 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Experimentalphysik  

      
      
      

531. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften 
im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

        
Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Theoretische Physik hat Univ.-Prof. Dr. Hans Jürgen 
Briegel bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung 
des ihm verantwortlich übertragenen Projektes "The future of creativity in basic research: Can 
artificial agents be authors of scientific discoveries?" notwendig sind. Für eine Überschreitung der 
Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 
        

Univ.-Prof. Mag. Dr. Helmut Ritsch 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Theoretische Physik  

      
      
      

532. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften 
im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

        
Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Theoretische Physik hat assoz. Prof. Dr. Wolfgang 
Lechner bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung  
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des ihm verantwortlich übertragenen Projektes "Zusatzfinanzierung Quantum Optimization" 
notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 
        

Univ.-Prof. Mag. Dr. Helmut Ritsch 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Theoretische Physik  

      
      
      

533. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften 
im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

        
Die Leiterin der Organisationseinheit Institut für Physikalische Chemie hat Priv.-Doz. Dr. Simon 
Penner bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung 
des ihm verantwortlich übertragenen Projektes "Überbrückungsfinanzierung Parastoo Kheyrollahi" 
notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 
        

Univ.-Prof. Dipl.-Chem. Dr. Julia Kunze-Liebhäuser 

Leiterin der Organisationseinheit Institut für Physikalische Chemie  

      
      
      

534. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften 
im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

        
Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Geologie hat Univ.-Prof. Dr. Gina Elaine Moseley bis 
auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihr 
verantwortlich übertragenen Projektes "KR9 Climate Change, The Karst Record" notwendig sind. 
Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet die Bevollmächtigte persönlich. 
        

ao. Univ.-Prof. Dr. Diethard Sanders 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Geologie  

      
      
      

535. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften 
im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

        
Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Geographie hat o. Univ.-Prof. Dr. Johann Stötter bis 
auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung der ihm 
verantwortlich übertragenen Projekte "BiNE Kooperation - PH-Tirol, KPH, UIBK , Rahmenauftrag  
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RiCOPTER" notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte 
persönlich. 
        

Univ.-Prof. Dr. Martin Coy 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Geographie  

      
      
      

536. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften 
im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

        
Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Geographie hat assoz. Prof. Dr. Clemens Geitner bis 
auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm 
verantwortlich übertragenen Projektes "Climate and Cryosphere Change Impacts and High 
Mountain Soil Development - Producing Transformation Knowledge, Transforming System 
Knowledge Production" notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der 
Bevollmächtigte persönlich. 
        

Univ.-Prof. Dr. Martin Coy 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Geographie  

      
      
      

537. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften 
im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

        
Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Geographie hat Univ.-Prof. Dr. Tabea Bork-Hüffer 
bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihr 
verantwortlich übertragenen Projektes "The Digital, Affects and Space" notwendig sind. Für eine 
Überschreitung der Vollmacht haftet die Bevollmächtigte persönlich. 
        

Univ.-Prof. Dr. Martin Coy 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Geographie  

      
      
      

538. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften 
im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

        
Die Leiterin der Organisationseinheit Institut für Botanik hat Ass.-Prof. Mag. Dr. Konrad Pagitz bis 
auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung der ihm 
verantwortlich übertragenen Projekte "Experimentelle Untersuchungen zur Entsorgung invasiver  
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Neophyten, Flora Brennerbahn" notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der 
Bevollmächtigte persönlich. 
        

Univ.-Prof. Mag. Dr. Ilse Kranner 

Leiterin der Organisationseinheit Institut für Botanik  

      
      
      

539. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften 
im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

        
Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Mikrobiologie hat Ass.-Prof. Mag. Dr. Thomas 
Pümpel bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung 
des ihm verantwortlich übertragenen Projektes "Untersuchung der biologischen Behandelbarkeit 
betrieblicher Abwässer von ZAP Pulawy" notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht 
haftet der Bevollmächtigte persönlich. 
        

Univ.-Prof. Dr. Heribert Insam 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Mikrobiologie  

      
      
      

540. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften 
im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

        
Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Mikrobiologie hat Univ.-Prof. Mag. Dr. Paul Illmer bis 
auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm 
verantwortlich übertragenen Projektes "Urban Composting" notwendig sind. Für eine 
Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 
        

Univ.-Prof. Dr. Heribert Insam 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Mikrobiologie  

      
      
      

541. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften 
im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

        
Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Mikrobiologie hat Eva Maria Prem bis auf Widerruf 
zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihr verantwortlich 
übertragenen Projektes "The effects of phenyl acids on the anaerobic microbial community at  
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different pH regimes" notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet die 
Bevollmächtigte persönlich. 
        

Univ.-Prof. Dr. Heribert Insam 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Mikrobiologie  

      
      
      

542. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften 
im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

        
Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Mikrobiologie hat Dr. Alexander Lichius bis auf 
Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm 
verantwortlich übertragenen Projektes "Homepage Mykologie" notwendig sind. Für eine 
Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 
        

Univ.-Prof. Dr. Heribert Insam 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Mikrobiologie  

      
      
      

543. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften 
im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

        
Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Zoologie hat assoz. Prof. Mag. Dr. Michael Traugott 
bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm 
verantwortlich übertragenen Projektes "Praxisbasierte und nachhaltige Regulation von 
Drahtwürmern" notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte 
persönlich. 
        

ao. Univ.-Prof. Dr. Thorsten Schwerte 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Zoologie  

      
      
      

544. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften 
im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

        
Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Psychologie hat Dr. Alexander Karabatsiakis bis auf 
Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm 
verantwortlich übertragenen Projektes "Untersuchung der molekularen und bioenergetischen 
Effekte der Elektrokonvulsionstherapie (EKT) auf die mitochondriale Zellatmung bei Patienten mit  
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schweren Formen der Depression" notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet 
der Bevollmächtigte persönlich. 
        

Univ.-Prof. Dr. Jürgen Glaser 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Psychologie  

      
      
      

545. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften 
im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

        
Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Organische Chemie hat Univ.-Prof. Mag. Dr. 
Thomas Magauer bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur 
Erfüllung der ihm verantwortlich übertragenen Projekte "From Simplicity to Complexity: Crafting 
Molecular Architectures via Cascade Polyene Cyclizations, Synthesis of Cornexistin Derivatives" 
notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 
        

Univ.-Prof. Dr. Ronald Micura 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Organische Chemie  

      
      
      

546. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften 
im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

        
Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Pharmazie hat Stefanie Geisler bis auf Widerruf zum 
Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihr verantwortlich 
übertragenen Projektes "Novel model systems for studying the role of calcium channel subunits in 
brain disorders " notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet die Bevollmächtigte 
persönlich. 
        

Univ.-Prof. Dr. Jörg Striessnig 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Pharmazie  

      
      
      

547. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften 
im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

        
Die Leiterin der Organisationseinheit Institut für Ökologie hat ao. Univ.-Prof. Mag. Dr. Leopold 
Füreder bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung 
des ihm verantwortlich übertragenen Projektes "Langzeitmonitoring von Ökosystemprozessen im 
Nationalpark Hohe Tauern, Modul 05: Hydrologische, chemische und biologische Signale in Mikro-
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Catchments" notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte 
persönlich. 
        

Univ.-Prof. Mag. Dr. Birgit Christiane Schlick-Steiner 

Leiterin der Organisationseinheit Institut für Ökologie  

      
      
      

548. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften 
im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

        
Die Leiterin der Organisationseinheit Institut für Ökologie hat Univ.-Prof. Mag. Dr. Michael Bahn bis 
auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung der ihm 
verantwortlich übertragenen Projekte "Cross-season legacy effects of climate extremes on alpine 
soil microbial communities: resilience, regimes shifts and biogeochemical cycles, Remembering 
the drought: how soil memories affect grassland resilience" notwendig sind. Für eine 
Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 
        

Univ.-Prof. Mag. Dr. Birgit Christiane Schlick-Steiner 

Leiterin der Organisationseinheit Institut für Ökologie  

      
      
      

549. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften 
im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

        
Der Leiter der Organisationseinheit Forschungsinstitut für Limnologie, Mondsee hat Mag. Dr. 
Bettina Sonntag bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur 
Erfüllung des ihr verantwortlich übertragenen Projektes "Pan-European Lake Sampling - Microbial 
Eco-genomics" notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet die Bevollmächtigte 
persönlich. 
        

assoz. Prof. Dipl.-Biol. Dr. Martin Hahn 

Leiter der Organisationseinheit Forschungsinstitut für Limnologie, Mondsee  

      
      
      

550. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften 
im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

        
Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Architekturtheorie und Baugeschichte hat assoz. 
Prof. Dr.-Ing. Christiane Weber bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften 
bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihr verantwortlich übertragenen Projektes "Engineering 



‐ 434 ‐ 

Nationality" notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet die Bevollmächtigte 
persönlich. 
        

Univ.-Prof. Dr.-Ing. Klaus Tragbar 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Architekturtheorie und Baugeschichte  

      
      
      

551. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften 
im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

        
Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Infrastruktur hat Univ.-Prof. Dr.-Ing. Markus Aufleger 
bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung der ihm 
verantwortlich übertragenen Projekte "Gutachten zur Klärung der Auswirkungen der 
Wasserkraftanlage Gartenau auf den jetzigen Gewässerzustand, Modellversuch zur Untersuchung 
der hydraulischen Zusammenhänge bei schrägen Wellen" notwendig sind. Für eine Überschreitung 
der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 
        

Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Wolfgang Rauch 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Infrastruktur  

552. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften 
im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

        
Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Infrastruktur hat assoz. Prof. Dipl.-Ing. Dr. Bernhard 
Gems bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des 
ihm verantwortlich übertragenen Projektes "Inn Querprofilanalyse Flkm 207,800 bis 416,451" 
notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 
        

Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Wolfgang Rauch 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Infrastruktur  

      
      
      

553. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften 
im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

        
Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Konstruktion und Materialwissenschaften hat assoz. 
Prof. Dipl.-Ing. Dr. Anton Kraler bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften 
bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm verantwortlich übertragenen Projektes "Wissenschaftliche 
Untersuchungen von Wand- und Dachaufbauten im Prüfstand zur Verbesserung des  
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Schallschutzes in tieffrequentem Bereich (Straßenverkehrslärm, Wärmepumpen)" notwendig sind. 
Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 
        

Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Roman Lackner 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Konstruktion und Materialwissenschaften  

      
      
      

554. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften 
im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

        
Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Konstruktion und Materialwissenschaften hat Dr.-
Ing. Fabian Ochs bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur 
Erfüllung des ihm verantwortlich übertragenen Projektes "Innovationsscheck SolarWärme MZ 
GmbH,  Mürzzuschlag" notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der 
Bevollmächtigte persönlich. 
        

Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Roman Lackner 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Konstruktion und Materialwissenschaften  

      
      
      

555. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften 
im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

        
Die Leiterin der Organisationseinheit Institut für Gestaltung hat Univ.-Prof. Mag. Kristina 
Schinegger bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur 
Erfüllung des ihr verantwortlich übertragenen Projektes "Kofinanzierung "Computational 
Immediacy"" notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet die Bevollmächtigte 
persönlich. 
        

o. Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Gabriela Seifert-Kavan 

Leiterin der Organisationseinheit Institut für Gestaltung  

      
      
      

556. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften 
im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

        
Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Experimentelle Architektur hat Dipl.-Ing. Heike 
Bablick bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung  
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des ihr verantwortlich übertragenen Projektes "Learning Environments Applications" notwendig 
sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet die Bevollmächtigte persönlich. 
        

Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Marjan Colletti 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Experimentelle Architektur  

      
      
      

557. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften 
im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

        
Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Experimentelle Architektur hat Univ.-Prof. Dipl.-Ing. 
Karolin Elisabeth Schmidbaur-Volk bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften 
bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihr verantwortlich übertragenen Projektes "Sophia - Neue Orte 
für Neues Lernen" notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet die 
Bevollmächtigte persönlich. 
        

Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Marjan Colletti 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Experimentelle Architektur  

      
      
      

558. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften 
im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

        
Die Leiterin der Organisationseinheit Universitäts- und Landesbibliothek Tirol (ULB) hat Mag. 
Monika Schneider-Jakob bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, 
die zur Erfüllung des ihr verantwortlich übertragenen Projektes "Österreichweiter 
Ausbildungslehrgang Bibliothek, Information und Dokumentation für die mittlere Qualifikation" 
notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet die Bevollmächtigte persönlich. 
        

HR Mag. Eva Ramminger 

Leiterin der Organisationseinheit Universitäts- und Landesbibliothek Tirol (ULB)  

      
      
      

559. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften 
im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

        
Die Leiterin der Organisationseinheit Institut für Statistik hat Univ.-Prof. Dr. Achim Zeileis bis auf 
Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm  
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verantwortlich übertragenen Projektes "Wintergewitter in Europa" notwendig sind. Für eine 
Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 
        

ao. Univ.-Prof. Mag. Dr. Gabriele Steckel-Berger 

Leiterin der Organisationseinheit Institut für Statistik  

      
      
      

560. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften 
im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

        
Die Leiterin der Organisationseinheit Institut für Fachdidaktik hat Mag. Benjamin Kremmel bis auf 
Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm 
verantwortlich übertragenen Projektes "ETS TOEFL Young Learners-Self-Paced Listening" 
notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 
        

Univ. Prof. Mag. Dr. Suzanne Kapelari 

Leiterin der Organisationseinheit Institut für Fachdidaktik  

      
      
      

561. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften 
im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

        
Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Geschichtswissenschaften und Europäische 
Ethnologie hat Univ.-Prof. Dr. Silke Meyer bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften 
bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihr verantwortlich übertragenen Projektes "Der "Tiroler 
Abend". Nationalkonzert - Volkstumsarbeit - Touristenattraktion" notwendig sind. Für eine 
Überschreitung der Vollmacht haftet die Bevollmächtigte persönlich. 
        

Univ.-Prof. Dr. Patrick Kupper Büchel 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Geschichtswissenschaften und Europäische Ethnologie  

      
      
      

562. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften 
im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

        
Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Mathematik hat Dipl.-Ing. Tobias Josef Hell bis auf 
Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm  
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verantwortlich übertragenen Projektes "Data Science Lab Plansee" notwendig sind. Für eine 
Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 
        

Univ.-Prof. Mag. Dr. Alexander Ostermann 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Mathematik  

      
      
      

563. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften 
im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

        
Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Experimentalphysik hat Mag. Dr. Philipp Schindler 
bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm 
verantwortlich übertragenen Projektes "Quantum characterization and control of single molecules" 
notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 
        

Univ.-Prof. Dr. Rudolf Grimm 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Experimentalphysik  

      
      
      

564. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften 
im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

        
Die Leiterin der Organisationseinheit Institut für Physikalische Chemie hat assoz. Prof. Dr. Thomas 
Lörting bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des 
ihm verantwortlich übertragenen Projektes "Materialien" notwendig sind. Für eine Überschreitung 
der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 
        

Univ.-Prof. Dipl.-Chem. Dr. Julia Kunze-Liebhäuser 

Leiterin der Organisationseinheit Institut für Physikalische Chemie  

      
      
      

565. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften 
im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

        
Der Leiter der Organisationseinheit Forschungsinstitut für Textilchemie und Textilphysik hat Univ.-
Prof. Mag. Dr. Thomas Bechtold bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften 
bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm verantwortlich übertragenen Projektes "Dyeing tests with  
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fructose" notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte 
persönlich. 
        

Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.-Ing. Tung Pham 

Leiter der Organisationseinheit Forschungsinstitut für Textilchemie und Textilphysik  

      
      
      

566. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften 
im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

        
Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Pharmazie hat Univ.-Prof. Dr. Andreas Bernkop-
Schnürch bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung 
des ihm verantwortlich übertragenen Projektes "CAD of excipients" notwendig sind. Für eine 
Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 
        

Univ.-Prof. Dr. Jörg Striessnig 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Pharmazie  

      
      
      

567. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften 
im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

        
Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Infrastruktur hat assoz. Prof. Dipl.-Ing. Dr. Stefan 
Achleitner bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung 
des ihm verantwortlich übertragenen Projektes "Evaluating sediment Delivery lmpacts on 
Reservoirs in changing climaTe and society across scales and sectors" notwendig sind. Für eine 
Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 
        

Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Wolfgang Rauch 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Infrastruktur  

      
      
      

568. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften 
im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

        
Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Infrastruktur hat Dipl.-Ing. Dr. Stephan Tischler bis 
auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm 
verantwortlich übertragenen Projektes "Brenner-Nordzulauf - Strukturierung des 
Trassenauswahlverfahrens mit Öffentlichkeitsbeteiligung in den Planungsräumen  
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Großkarolinenfeld - Grafing" notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der 
Bevollmächtigte persönlich. 
        

Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Wolfgang Rauch 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Infrastruktur  

    

569. Ausschreibung der Stelle einer/eines 
Universitätsprofessorin/Universitätsprofessors für Privates Recht der 
Wirtschaft 

 
 
Am Institut für Unternehmens- und Steuerrecht der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck ist die 
Stelle einer/eines 
 

Universitätsprofessorin/Universitätsprofessors 
für 

PRIVATES RECHT DER WIRTSCHAFT 
 

gemäß § 98 UG zu besetzen. Das privatrechtliche Arbeitsverhältnis auf Basis des 
Angestelltengesetzes wird mit der Universität unbefristet eingegangen. Das Beschäftigungsausmaß 
beträgt 100%. 
 
 
AUFGABEN 
 
Vertretung des Faches „Privates Recht der Wirtschaft“ in Forschung und Lehre. 
 
Der Forschungsschwerpunkt soll im österreichischen Unternehmensrecht liegen, eine zusätzliche 
Spezialisierung in einem oder mehreren der Sonderbereiche des privaten Wirtschaftsrechts (wie 
z.B. Bank- und Kapitalmarktrecht, Wettbewerbsrecht, gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht), 
samt der unionsrechtlichen und internationalen Bezüge aller genannten Gebiete ist erwünscht. 
 
Die enge Zusammenarbeit mit dem Arbeitsbereich Zivilrecht und verwandten Rechtsgebieten wird 
erwartet. 
 
In der Lehre soll das Fach „Unternehmensrecht“ nach dem geltenden österreichischen Recht und 
die Sonderbereiche des privaten Wirtschaftsrechts für alle rechtswissenschaftlichen, darüber hinaus 
aber auch für andere Studien nach Maßgabe der einschlägigen Studienvorschriften angeboten 
werden. 
 
Die Mitarbeit in der akademischen Selbstverwaltung gilt als selbstverständlich. 
 
 
ANSTELLUNGSERFORDERNISSE 
 
a) Eine der Verwendung entsprechende abgeschlossene inländische oder gleichwertige 

ausländische Hochschulbildung; 
b) Einschlägige Lehrbefugnis (Habilitation) oder gleichzuhaltende Leistung; 
c) hochwertige Beiträge in national und international anerkannten Publikationsorganen, 

idealerweise mit Bezügen zum österreichischen Recht; 
d) Einbindung in die internationale Forschung;  
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e) Interdisziplinäres Arbeiten im Bereich der Rechtswissenschaft und benachbarter Fächer; 
f) ausgeprägte didaktische Fähigkeiten; 
g) Erfahrung in der Einwerbung und Verwaltung von Forschungsmitteln; 
h) Qualifikation zur Führungskraft; 
i) hohe Sozialkompetenz; 
j) nach Möglichkeit: facheinschlägige außeruniversitäre Praxis und/oder Auslandserfahrung. 
 
 
Bewerbungen müssen bis spätestens 
 

28. April 2021 
 
an der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck, Fakultäten Servicestelle, Standort Innrain 52f, A-
6020 Innsbruck (fss-innrain52f@uibk.ac.at) eingelangt sein. 
 
Die Leopold-Franzens-Universität Innsbruck strebt eine Erhöhung des Frauenanteiles an und lädt 
deshalb qualifizierte Frauen zur Bewerbung ein. Frauen werden bei gleicher Qualifikation vorrangig 
aufgenommen. 
 
Für diese Position ist eine Einreihung in die Verwendungsgruppe A1 des Kollektivvertrages für 
Arbeitnehmer/innen der Universitäten und ein Mindestentgelt von € 5.321,70/Monat (14 mal) 
vorgesehen. Ein in Abhängigkeit von Qualifikation und Erfahrung höheres Entgelt und die 
Ausstattung der Professur sind Gegenstand von Berufungsverhandlungen. Darüber hinaus bietet 
die Universität zahlreiche attraktive Zusatzleistungen 
(http://www.uibk.ac.at/universitaet/zusatzleistungen/). 
 
Die Bewerbungsunterlagen sollen jedenfalls enthalten: Lebenslauf mit einer Beschreibung des 
wissenschaftlichen und beruflichen Werdeganges; Liste der wissenschaftlichen Veröffentlichungen, 
der Vorträge sowie der sonstigen wissenschaftlichen Arbeiten und Projekte, inklusive der 
Drittmittelprojekte; Beschreibung abgeschlossener, laufender und geplanter Forschungstätigkeiten 
und die fünf wichtigsten Arbeiten. Die Bewerbungsunterlagen sind jedenfalls digital (CD, E-Mail 
usw.) beizubringen. Die Papierform ist optional. 
 
Laufende Informationen über den Stand des Verfahrens finden Sie unter: 
https://www.uibk.ac.at/fakultaeten-servicestelle/standorte/innrain52f/berufungen/  
 
 
 

Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Tilmann Märk 

R e k t o r

570. Ausschreibung der Stelle einer/eines Universitätsprofessorin/ 
Universitätsprofessors für ERZIEHUNGSWISSENSCHAFT MIT DEM 
SCHWERPUNKT POSTMIGRANTISCHE STUDIEN 

Am Institut für Institut für Erziehungswissenschaft der Fakultät für Bildungswissenschaften der 
Leopold-Franzens-Universität Innsbruck ist die Stelle einer/eines 
 

Universitätsprofessorin/Universitätsprofessors 
für 

ERZIEHUNGSWISSENSCHAFT MIT DEM SCHWERPUNKT 
POSTMIGRANTISCHE STUDIEN 
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zu besetzen. Es handelt sich um eine Professur gemäß § 99 Abs. 4 UG. Das privatrechtliche 
Arbeitsverhältnis auf Basis des Angestelltengesetzes wird mit der Universität unbefristet 
eingegangen. Das Beschäftigungsausmaß beträgt 100%. Diese Stelle ist nur für Assoziierte 
Professorinnen und Assoziierte Professoren (§ 27 KV) der Universität Innsbruck vorgesehen.  
 
 
Aufgaben 
 
Von der Bewerberin/vom Bewerber wird erwartet, dass sie/er im Bereich der 
Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt Postmigrantische Studien forscht, lehrt und den 
wissenschaftlichen Nachwuchs fördert. 
 
Forschung und Lehre im Fach Erziehungswissenschaft sollen insbesondere in den Bereichen 
Migrations-, Flucht- und Diversitätsforschung mit einem besonderen Augenmerk auf 
postmigrantische Perspektiven und Fragestellungen angesiedelt und transdisziplinär ausgelegt sein. 
Besondere Berücksichtigung sollen darüber hinaus Fragen der transnationalen und transkulturellen 
Lebensentwürfe, Artikulationsformen und Handlungsperspektiven finden einschließlich struktureller 
Rahmenbedingungen.  
 
Die Zusammenarbeit mit dem Lehr- und Forschungsbereich „Migration und Bildung“ sowie die 
Mitwirkung im Forschungsschwerpunkt „Kulturelle Begegnungen – Kulturelle Konflikte“ wird 
erwartet.  
 
Die Lehre umfasst Lehrveranstaltungen in den Studienrichtungen B.A. Erziehungswissenschaft,  
M.A. Erziehungs- und Bildungswissenschaft, Ph.D Erziehungs- und Bildungswissenschaft sowie die 
Betreuung von wissenschaftlichen Qualifizierungs- und Abschlussarbeiten in den genannten 
Studien. 
 
Die Mitarbeit in der akademischen Selbstverwaltung gilt als selbstverständlich. 
Anstellungserfordernisse 
 
I. Die assoziierte Professorin oder der assoziierte Professor  

muss 
1. Nach ihrem oder seinem letzten Qualifikationsschritt herausragende Forschungs-leistung 

erbracht haben, 
2. Sich in der forschungsgeleiteten Lehre durch didaktisch sehr gute Leistungen, eine 

vertiefte Theorien- und Methodenreflexion sowie die Förderung der Studierenden und 
des akademischen Nachwuchses bewährt haben, 

3. Sich in die akademische Selbstverwaltung eingebracht haben und 
4. Über ein hohes Ausmaß an Sozialkompetenz verfügen. 

 
II. (1) Die unter I.1. genannte Bedingung liegt vor, wenn folgende Kriterien erfüllt werden: 

1. Mehrere Publikationen als Hauptautorin oder Hauptautor in führenden nationalen und 
internationalen Fachzeitschriften oder vergleichbar reputierten fachrelevanten 
Publikationsorganen sowie 

2. Mehrere eingeladene Vorträge auf nationalen und internationalen Tagungen. 
 
(2) Darüber hinaus muss mindestens eines der folgenden Kriterien erfüllt werden: 

1. Ruf an eine andere Universität bzw. Listenplätze im Rahmen von Berufungsverfahren 
2. Gast- oder Vertretungsprofessuren 
3. Wissenschaftliche Auszeichnungen 
4. Erfolgreiche Einwerbung kompetitiver Forschungsmittel. 

 
III. Die unter I.2. genannte Bedingung liegt bei überzeugend positiver Lehrevaluation von 

mindestens vier Lehrveranstaltungen vor. 
 

IV. Die unter I.3. genannte Bedingung liegt jedenfalls bei einer der folgenden Funktionen vor: 
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1. Mitgliedschaft im Fakultätsrat bzw. im Institutsbeirat 
2. Mitgliedschaft im Senat und in vom Senat eingesetzten Kommissionen 
3. Leitung von Organisationseinheiten (Fakultäten, Institute, Forschungsschwerpunkte, 

Forschungsplattformen) und Arbeitsbereichen 
4. Leitung von Forschungszentren. 

 
Bewerbungen müssen bis spätestens 
 

24. März 2021 
 
an der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck, Fakultäten Servicestelle, Standort Innrain 52f, A-
6020 Innsbruck (fss-innrain52f@uibk.ac.at) eingelangt sein. 
 
Die Leopold-Franzens-Universität Innsbruck strebt eine Erhöhung des Frauenanteiles an und lädt 
deshalb qualifizierte Frauen zur Bewerbung ein. Frauen werden bei gleicher Qualifikation vorrangig 
aufgenommen. 
 
Für diese Position ist eine Einreihung in die Verwendungsgruppe A1 des Kollektivvertrages für 
Arbeitnehmer/innen der Universitäten und ein Mindestentgelt von € 5.321,70/Monat (14 mal) 
vorgesehen. Darüber hinaus bietet die Universität zahlreiche attraktive Zusatzleistungen 
(http://www.uibk.ac.at/universitaet/zusatzleistungen/). 
 
Die Bewerbungsunterlagen sollen jedenfalls enthalten: Lebenslauf mit einer Beschreibung des 
wissenschaftlichen und beruflichen Werdeganges; Liste der wissenschaftlichen Veröffentlichungen, 
der Vorträge sowie der sonstigen wissenschaftlichen Arbeiten und Projekte, inklusive der 
Drittmittelprojekte; Beschreibung abgeschlossener, laufender und geplanter Forschungstätigkeiten 
und die fünf wichtigsten Arbeiten. Die Bewerbungsunterlagen sind jedenfalls digital (CD, E-Mail 
usw.) beizubringen. Die Papierform ist optional. 
 
 

Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Tilmann MÄRK 

R e k t o r

571. Hinweis zur Ausschreibung von Stellen des wissenschaftlichen und 
künstlerischen Universitätspersonals sowie von Stellen des allgemeinen 
Universitätspersonals 

 
Die Ausschreibung von Stellen der Universität Innsbruck erfolgt nicht mehr über diesen Teil des 
Mitteilungsblatts, sondern kann im Karriereportal der Universität Innsbruck jeweils unter der 
betreffenden Stellenbezeichnung (Chiffre) abgerufen werden: 
http://orawww.uibk.ac.at/public_prod/owa/karriereportal.home  
 

Für die Redaktion:  

Mag. Johannes Weber

 


